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BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan Nr . 80 

2. Änderung 

der 

STADT PEINE 

Der Bebauungsplan Nr. 80 (St.-Jakobi-Kirche - Echternstraße 
- Querstraße - Breite Straße) wurde am 31. August 1976 nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Peine 
rechtsverbindlich. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde seiner:eit di~ erdgeschossige 
Nutzung der Gebäude für Geschäfte festgeschrieben. 

__ . Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 80 wurde u. a. 
diese Festsetzung im Bereich der Echternstraße und der Twete 
für einzelne Grundstücke aufgehoben, da die tatsächliche und 
geplante Nutzung der Gebäude im Bereich des Erdgeschosses 
nicht auf eine gewer~liche Nutzung, sondern auf eine Wohnnutzung 
ausgerichtet war. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 80 wurde am 31. Mai 1985 
rechtsverbindlich. 

'. 
Derzeit laufen Untersuchungen, den Bereich zwischen Twete, 
Kirchplatz und Echternstraße durch Modernisierung im Sinne 
des Städtebauf örderungsgesetzes einer sinnvollen Nutzung zu
zuführen. 

Da dieser Bereich für eine geschäftliche Nutzung wenig attraktiv 
ist, wird zur Erleichterung der Sanierung die Änderung des 
Bebauungsplanes dahin gehend durchgeführt, daß auf den Grund
stücken im Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 80 ausnahmsweise auch Wohnungen im Erdgeschoß (§ 7 Abs. 3 
Ziff. 2 BauNVO)zugelassen werden können. 

Bürgerme ster 

Diese Begründung hat mit dem dazugehörigen Entwurf de Bebauungs-
planes Nr. 80, 2. Änderung, vom 1B.05. 19e7 bis 1~ . 06. 19 e 7 
einschließlich öffentlich ausgelegen. · 

Der Rit der Stadt Peine hat diese Begründung in Verbindung mit 
dem Satzungsbeschluß des Bebauungsplanes Nr. 80, _2. Änderung, 
in der Sitzung am 20.o e .19e7 beschlossen . 
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